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Vielen Dank!

Für Aminata und Tobe 

Aminata Sigué       Tobe Levin  
Foto: Regine Bouèdibéla-Barro Foto: Christoph von Gleichen
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Heidemarie Wieczorek-Zeul

Nahen Ostens und in Südostasien gibt es wahrscheinlich noch einmal so viele 

wichtig der Kampf gegen diese Menschenrechtsverletzung ist.
-

-

-

-
-
-

-

unterstützt zum einen gemeinsame Vorhaben und Programme auf internationa-
-

terium für Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der bilateralen Zusam-
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Grußwort

-

die sich seit langem in vorbildlicher Weise für die Menschenrechte von Frauen 

ihrer Ziele so dringend braucht. 

Heidemarie Wieczorek-Zeul,
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung a. D.
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Gritt Richter und Petra Schnüll 

Einleitung

„Mein Ziel ist es, den Frauen in Afrika zu helfen. Ich möchte, dass sie stärker 
werden, nicht schwächer. Die Verstümmelung ihrer Genitalien schwächt sie kör-
perlich und seelisch. Da Frauen aber das Rückgrat Afrikas sind und die meiste 
Arbeit verrichten, male ich mir gern aus, wieviel sie erreichen könnten, wenn 
man sie als Kinder unversehrt ließe und nicht für den Rest ihres Lebens ver-
stümmelte.“1 (Waris Dirie, UN-Sonderbotschafterin) 

Das alte und das neue Buch 
1999 erschien im Verlag von TERRE DES FEMMES (TDF) die rasch ver-
griffene Textsammlung Weibliche Genitalverstümmelung – Eine fundamen-
tale Menschenrechtsverletzung.

Ehrenamtliche TDF-Aktivistinnnen hatten damals beschlossen, einen 
Mangel zu beheben und endlich ein geeignetes Fachbuch in deutscher Spra-
che herauszugeben, das es Interessierten ohne Vorkenntnisse ermöglicht, 
sich systematisch nach dem Prinzip von Wer-Was-Wann-Wo-Wie-Warum zu 
informieren. Gleichzeitig stieg der Bedarf an verlässlichen Informationen. 
Immer mehr Menschen begannen, sich mit dieser Problematik zu beschäfti-
gen. Zudem sollte die umfangreiche Textsammlung der kontraproduktiven 
Sensationsberichterstattung in Massenmedien mit anspruchsvoller Informa-
tion begegnen und jeder Form von Voyeurismus eine klare Absage erteilen.  

Damals wie heute freut uns die großartige Kooperationsbereitschaft der 
von uns angesprochenen Autorinnen und Autoren. Tatsächlich hätten wir uns 
kein positiveres Feedback für den Erfolg unserer Netzwerkarbeit und die 
Akzeptanz unserer jahrelangen Bemühungen wünschen können. Und erneut 
ist es uns ein besonderes Anliegen, eben nicht nur europäischen und US-
amerikanischen, sondern gerade auch den Stimmen afrikanischer Frauen 
und Männer eine Plattform zu bieten. Das Konzept ist der erfolgreichen Vor-
lage von 1999 also treu geblieben, allerdings wurde ein neues Kapitel einge-
fügt, und die meisten Beiträge sind zugunsten aktueller Fragestellungen 

1 Dirie, Waris; Miller, Cathleen, 1998: Wüstenblume, München, S. 346 (Erstausgabe) 
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ausgetauscht worden. Nur wenige Artikel sind in ihrer ursprünglichen Form 
erhalten geblieben, dann aber aktualisiert worden. Schließlich entstand ein 
völlig neues Buch mit einem neuen Titel und im neuen Gewand. 

Weibliche Beschneidung versus weibliche Genitalverstümmelung 
Anstelle des lange ausschließlich verwendeten Begriffs „weibliche Be-
schneidung“ (Female Circumcision, FC) hat sich heute auf politischer Ebe-
ne der Terminus „weibliche Genitalverstümmelung“ (Female Genital Muti-
lation, FGM) etabliert. Diese Begriffsverwendung geht ursprünglich auf 
Forderungen afrikanischer Aktivistinnen zurück, die damit zum Ausdruck 
bringen wollen, dass die „weibliche Beschneidung“ ungleich schwerwie-
gender ist als die (Vorhaut-)Beschneidung bei Männern und somit nicht mit 
letzterer vergleichbar.2 Das anatomische Äquivalent zu einer „weiblichen 
Beschneidung“ wäre die teilweise oder komplette Amputation des Penis, 
nicht lediglich die Entfernung von Teilen der Vorhaut. 

Abgesehen davon wird der Begriff „weibliche Beschneidung“ von Geg-
nerInnen der Praktik häufig als Euphemismus wahrgenommen, und wir 
können wohl davon ausgehen, dass die nicht medizinisch indizierte Amputa-
tion von zum Beispiel Nase oder Ohr ganz selbstverständlich „Verstümme-
lung“ und nicht „Beschneidung“ genannt und somit eindeutig als Men-
schenrechtsverletzung wahrgenommen werden würde. 

Zwar hat sich die Verwendung des Begriffs „Female Genital Mutilation“ 
auf politischer Ebene längst durchgesetzt, doch ein Teil der AktivistInnen 
zieht die Bezeichnung „weibliche Beschneidung“ auch weiterhin vor. In vie-
len Fällen handelt es sich um Menschen, die in der Aufklärungsarbeit vor 
Ort tätig sind: Im direkten Umgang mit Betroffenen ist es nicht üblich, diese 
als „verstümmelt“ zu bezeichnen, weil dies als entwürdigend und beleidi-
gend empfunden wird. Um einen Mittelweg zwischen der begrifflichen Ver-
harmlosung einer Genitalverstümmelung und der emotionalen Verletzung 
der betroffenen Frauen und Mädchen zu finden, sind in jüngerer Zeit eine 

2 Die Forderung, den Begriff „Female Genital Mutilation“ zu verwenden, wurde unter 
anderem von Feministinnen und Menschenrechtlerinnen gestellt. 1990 wurde der Aus-
druck vom Inter African Committee (IAC) und kurz darauf von den Vereinten Nationen 
übernommen. Anm. d. Red.: Zum IAC vgl. auch den Artikel von Nina Wöhrmann zu 
internationalen Initiativen gegen FGM in diesem Buch. 
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Reihe weiterer Termini in der Debatte um Begriffe aufgetaucht, darunter 
auch „Female Genital Cutting“ (FGC). Dieser Ausdruck ist nur schwer ins 
Deutsche zu übertragen und kann wohl am ehesten mit „weiblicher Genital-
schnitt“ übersetzt werden.3

Dieser kleine Exkurs zeigt, wie wichtig die Reflexion darüber ist, in 
welcher Situation die verschiedenen Begriffe jeweils verwendet werden. In 
der Praxis wird man jedoch – wie auch an mancher Stelle in diesem Buch – 
feststellen, dass sie zuweilen durchaus synonym gebraucht werden. 

Beschneidung – Verstümmelung – Menschenrechtsverletzung? 
Das Thema „Menschenrechte“ ist längst nicht so eindeutig, wie es vielleicht 
scheint. Tatsächlich wird teilweise heftig darüber diskutiert, was Menschen-
recht ist und was nicht in die Menschenrechtsdebatte fällt. Auch herrscht 
Uneinigkeit über den universalen Geltungsanspruch der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, da sich einige Artikel 
nicht mit allen existierenden Kulturen vollständig vereinbaren lassen. Es ist 
eine Tatsache, dass die Menschenrechte auf vielen Ebenen beständig weiter 
ausgehandelt werden müssen. So sind MenschenrechtlerInnen bisweilen ge-
zwungen, sich in der konkreten Arbeit auf eine Gratwanderung zu begeben: 
Wer Menschenrechtsarbeit leistet, weiß, dass es auf manche Fragen keine 
klaren Antworten wie „Ja“ oder „Nein“, „Richtig“ oder „Falsch“ gibt. Im 
Zweifel kann der entscheidende Impuls nur vom eigenen inneren Rechtsge-
fühl ausgehen. 

In diesem Zusammenhang ist der gelegentliche Vorwurf einer pauschalen 
Übertragung westlicher Wertvorstellungen auf andere Kulturen keineswegs 
unberechtigt, doch darf er nicht zum Klischee verkommen. Wer allzu schnell 
Totschlagargumente wie „unberechtigte Einmischung“ oder „Kulturimperia-
lismus“ vorbringt, macht es sich zu einfach. Oft verbirgt sich hinter einer 
solchen Haltung nicht viel mehr als der Versuch, mangelnde Zivilcourage 
als Toleranz auszugeben, um so die eigene Untätigkeit zu legitimieren. Dies 
würde in unserem Fall bedeuten, die weibliche Genitalverstümmelung wei-
terhin zu dulden, um bei denjenigen nicht anzuecken, die sie befürworten 
und ausführen. Eine unhaltbarer Gedanke für all diejenigen, die gerade der 

3 Zum Begriff siehe auch das Glossar im Anhang dieses Buches. 
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Überzeugung sind, dass im Falle von Menschenrechtsverletzungen erst mit 
der Einmischung der Respekt für andere Kulturen zum Ausdruck kommt. 
Alles andere erschiene ihnen zutiefst unaufrichtig, ja sogar rassistisch. Denn 
wie kann es sein, dass schwere Körperverletzung und die Verweigerung von 
Gesundheit in unserer Kultur absolut indiskutabel sind, in fremden Kulturen 
aber toleriert werden? Es ist eben nicht egal und es kann eben nicht sein, 
dass Sabine, Doreen und Friederike aus Europa das Recht auf einen unver-
sehrten Körper haben, Binta, Mary und Aisha aus Afrika aber nicht. 

Zum Inhalt 
In fünfundzwanzig Artikeln setzen sich Autorinnen und Autoren aus zehn 
Ländern mit der Problematik der genitalen Verstümmelung auseinander. Sie 
kommen fast ausnahmslos aus der Praxis und setzen sich auf unterschiedli-
chen Ebenen für betroffene Mädchen und Frauen ein – angefangen von der 
Aufklärungsarbeit in Afrika und der Beratung von MigrantInnen in Deutsch-
land bis hin zur Unterstützung im Asyl- und Strafrecht. 

Im ersten Kapitel „Daten und Fakten“ werden Grundlageninformationen 
über die verschiedenen Formen der Genitalverstümmelung, ihre Verbrei-
tungsgebiete und Ursachen gegeben, und es wird auf die gesundheitlichen 
Auswirkungen von FGM eingegangen. Dieses Kapitel bildet somit die Basis 
zum Verständnis aller folgenden Texte. 

Im zweiten Kapitel „Erfahrungen und Meinungen“ äußern sich vor allem 
afrikanische AktivistInnen und bringen ihre Sichtweisen und Meinungen 
sowie ihre ganz persönlichen Erfahrungen unter anderem aus Gambia, dem 
Sudan, Nigeria, Somalia und dem Senegal ein. 

Das dritte Kapitel „Aktionen und Projekte“ stellt zunächst Ansätze dar, 
die in der Projektarbeit in Afrika zum Einsatz kommen. Vor diesem Hinter-
grund wird die konkrete Arbeit der TDF-Projekte in Burkina Faso, Kenia 
und Tansania sowie deren Strategien im Kampf gegen Genitalverstümme-
lung leichter verständlich. Parallel dazu wird in einem Artikel die intensive 
Öffentlichkeitsarbeit von TDF in Deutschland näher beschrieben. Eine Zu-
sammenstellung internationaler Initiativen gegen weibliche Genitalver-
stümmelung beschließt das Kapitel. 

Im vierten Kapitel „Recht und Gesetz“ wird die gängige Asylpraxis in 
Deutschland im Zusammenhang mit weiblicher Genitalverstümmelung dis-
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folgung der Praktik in Europa noch immer alleine steht.

ermutigenden Entwicklung in Deutschland Raum: dem mittlerweile beste-

-

die Verstümmelung weiblicher Genitalien im Europa des 19. Jahrhunderts wird 
-
-
-

-

Materia-
lien zur Unterstützung von Aktionsgruppen gegen Klitorisbeschneidung  

4 Fast eine  

-

-

4  
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-

-
fener innerhalb ihrer Gemeinschaften zu befürchten. Wie dies verhindert wer-

geben.

die hier in Deutschland sozusagen als „Frauen der ersten Stunde“ versucht 

5

-

 

-

-
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1

-
-

-
 

 2

zur Problematik der weiblichen Genitalverstümmelung gehen – eine Thema-

-
3

4 
-

1

S. 20-51).
2

3

4

-
-
-

in diese zu enthalten. 
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Nahen Osten und in Südostasien praktiziert werden. FGM existiert in ers-
-
-

5

6 Einheitlich wird davon 

wenigen Wochen bis zu 18 Jahren hinzukommen (diese Zahl ist seit vielen 

-
afrika leben zusammen rund 125 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 
– die Zahl von zwei Millionen überschreitet die Größe der Stadt Hamburg.)

7 -

8

9 

10 und 

5

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ und http://data.unicef.org/child-pro 
tection/fgmc
7

8

9

10

Frau zu Frau und nicht gegenüber einem Mann.
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Weibliche Genitalverstümmelung in Afrika

-
-
-

Jahren nimmt die Zahl der seriösen Reportagen und Publikationen zum Thema 

 11 Darüber 

eine andere Haltung gegenüber diesem Problem eingenommen: FGM – zuvor 
-

ßes Eisen“ betrachtet und bewusst ignoriert (Menschenrechtsorganisationen 
eingeschlossen) – wird heute als Menschenrechtsverletzung beurteilt. 

-

konkreter Praktiken einzelner Ethnien verzichten muss. 

-

-
ritualen entstanden.12

13 Dort 

der Seele des Mannes in der Vorhaut lokalisiert ist. Mit der Entfernung dieser 
-

11

12

13
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17

Diese Form der Genitalverstümmelung ist extrem selten.18 Man bezeichnet 

-
men der genitalen Verstümmelung. Gemeint ist damit die teilweise oder 
gesamte Entfernung des sichtbaren Teils der Klitoris.

-
baren Teils der Klitoris einschließlich der teilweisen oder kompletten Entfer-

-
on.19

-
20 -

-
-

17

18

-

-

S. 712). 
19

20 Die Klitoris wird nicht immer amputiert.
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-
-

tenrate afrikanischer Frauen schlüssig erscheint.22 Manche Frauen lassen die-

-

wieder als „Jungfrauen“ gelten und dies ihre Heiratschancen erhöht.

-

-

-

-

 dieser Praxis ausgenom-
men werden. 

-

Schwiegermutter nicht ausreichend erscheint. 
-

23 -
24 Durchschnittlich 

22

31-48).
23

24
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-
ges Hospital existiert.29

-

30

Wundpressen aus Zuckerrohr an.

-
bunden ist.31

-

32

29

30

31

von medizinisch ausgebildetem Personal und in klinischem Umfeld praktiziert. Dies hat 
-

32
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sein.33

gemacht.34 
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Thema ist tabu. Wenn sie also nicht unerlaubter Weise etwas davon mitbekom-

-
tion an ihren Genitalien vor.35
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39

„Gesundheitliche Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung“ die Konse-

-

-
-

-

Sehvermögen und operativem Geschick bergen enorme gesundheitliche Risi-
-

eine deutliche Geruchsbildung hervorrufen.40

-
den Zugangs zu professioneller medizinischer Versorgung müssen die betrof-

-

39

40

-
-
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